
Zentrales Testamentsregister

Testamentsregister-
Gebührensatzung (ZTR-GebS)
vom 24. November 2011 (DNotZ 2011, 882), zuletzt geändert durch die Zweite Satzung zur 
Änderung der Testamentsregister-Gebührensatzung vom 1. Oktober 2021 (DNotZ 2021, 920)

§ 1 Gebühren

(1) Die Bundesnotarkammer erhebt als Registerbehörde 
Gebühren für die Aufnahme von Verwahrangaben in das 
Zentrale Testamentsregister nach § 34a Absatz 1 Satz 1 und 
Satz 2 BeurkG, § 347 Absatz 1 Satz 1 FamFG und § 78d Ab-
satz 4 Satz 1 BNotO.

(2) Je Registrierung (§ 3 Absatz 1 Satz 3 ZTRV) beträgt die 
Gebühr 12,50 €. Wird die Gebühr unmittelbar durch die 
Registerbehörde vom Kostenschuldner erhoben, beträgt 
sie 15,50 € je Registrierung. Keine Gebühr wird erhoben, 
wenn ein Verwahrdatensatz innerhalb von sieben Tagen 
nach der Registrierung gemäß § 5 Satz 1 Nr. 1 ZTRV gelöscht 
wird.

(3) Zahlt der Kostenschuldner die Gebühr nach Absatz 2 
Satz 2 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Regis- 
trierung, erhöht die Registerbehörde die Gebühr um 5 €, 
wenn sie trotz Androhung der Erhöhung nicht innerhalb 
von zehn Tagen vollständig bezahlt wird.

§ 2 Kostenschuldner, Fälligkeit und Vorschuss

(1) Kostenschuldner ist der jeweilige Erblasser (§ 78g Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 BNotO). Der Melder übermittelt mit jeder Re-
gistrierung eine ladungsfähige Anschrift des Kostenschuld-
ners an die Registerbehörde, soweit diese nicht darauf 
verzichtet.

(2) Die Gebühr ist mit der Registrierung der Verwahranga-
ben für den jeweiligen Erblasser nach § 3 Absatz 1 Satz 3 
ZTRV sofort fällig.

(3) Wird die Gebühr durch den Melder entgegengenom-
men (§ 78g Absatz 2 Satz 3 BNotO), kann er vom Kosten-
schuldner die Zahlung eines die Eintragungsgebühr de-
ckenden Vorschusses verlangen.

§ 3 Art der Gebührenerhebung durch Notare

(1) Gebühren für die Registrierung von Verwahrangaben, 
die durch notarielle Melder übermittelt werden, nimmt der 
jeweilige Notar für die Registerbehörde entgegen (§ 78g 
Absatz 2 Satz 3 BNotO). Die Registerbehörde zieht die nach 
Satz 1 entgegenzunehmenden Gebühren vom notariellen 
Melder auf der Grundlage einer Sammelabrechnung frü-
hestens am zehnten Tag des Folgemonats ein. Der Notar 
erteilt der Registerbehörde eine entsprechende Einzugser-
mächtigung für ein inländisches Bankkonto. Die Register-
behörde kann einen Melder von dem Entgegennahme- 
und Abrechnungsverfahren nach diesem Absatz ganz oder 
teilweise freistellen und die Gebühren unmittelbar vom 
Kostenschuldner erheben.

(2) Kann der Notar eine von der Registerbehörde abge-
rechnete und eingezogene Gebühr nicht erlangen, obwohl 
er deren Zahlung vom Kostenschuldner verlangt und min-
destens einmal angemahnt hat, wird ihm diese auf Antrag 
zurückerstattet. Die Gebühr wird sodann nach § 1 Absatz 2 
Satz 2 neu festgesetzt und unmittelbar durch die Register-
behörde vom Kostenschuldner erhoben.

§ 4 Art der Gebührenerhebung bei Gerichten und Kon-
sulaten

(1) Einzelheiten des Entgegennahme- und Abrechnungsver-
fahrens bei gerichtlichen und konsularischen Meldern wer-
den in Verwaltungsvereinbarungen mit der Registerbe-
hörde getroffen.

(2) Nimmt ein Konsulat oder ein Gericht für die Registerbe-
hörde Gebühren entgegen, ohne dass eine entsprechende 
Vereinbarung nach Absatz 1 besteht, gilt § 3 entsprechend. 
Die Entgegennahme ist der Registerbehörde zuvor anzu-
zeigen.
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§ 5 Unrichtige Sachbehandlung, Ermäßigung und  
Absehen von der Gebührenerhebung

(1) Eine Gebühr, die bei richtiger Behandlung der Sache 
nicht entstanden wäre, wird nicht erhoben.

(2) Die Registerbehörde kann Gebühren ermäßigen oder 
von der Erhebung von Gebühren absehen, wenn ihr dies 
durch besondere Umstände des Einzelfalls geboten er-
scheint, insbesondere wenn und soweit die Gebührener-
hebung eine unzumutbare Härte für den Kostenschuldner 

darstellen würde oder wenn der mit der Erhebung der Ge-
bühr verbundene Verwaltungsaufwand außer Verhältnis 
zur Höhe der zu erhebenden Gebühr stünde.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1.1.2012 in Kraft.
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